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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Rechtsfragen zum Ukrainekrieg: TAURUS-Einsatz, 
Konfliktbeteiligung, Angriff und Verteidigung 

Das offenbar vom russischen Geheimdienst abgehörte und veröffentlichte Telefongespräch hoch-
rangiger Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr betreffend die technischen Fragen eines Einsatzes 
des deutschen Marschflugkörpers TAURUS ist von der russischen Propaganda mit der Behaup-
tung eines – vermeintlich – geplanten Angriffs Deutschlands auf Russland (Zerstörung der Krim- 
Brücke) instrumentalisiert worden. 

Diesem propagandistischen Narrativ soll mit folgenden völkerrechtlichen Feststellungen betref-
fend den Ukrainekrieg entgegengetreten werden:  

1. Bei der seit über zwei Jahren andauernden militärischen Auseinandersetzung zwischen Russ-
land und der Ukraine handelt es sich um einen internationalen bewaffneten Konflikt, der traditi-
onell (z.B. in den Genfer Konventionen) als „Krieg“ bezeichnet wird. Rechtlich kommt es nicht 
darauf an, ob die Parteien einander formell „den Krieg erklärt“ haben oder die Auseinanderset-
zung als einen solchen bezeichnen. Entscheidend für die Annahme eines internationalen bewaff-
neten Konflikts ist das objektive Kriterium der Anwendung von Waffengewalt zwischen zwei 
Staaten in einem Konfliktgebiet. 

2. Auslöser des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland ist die völkerrechtswidrige  
Aggression Russlands gegen die Ukraine, die seit dem 24. Februar 2022 andauert. Diese gibt der 
Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung (gem. Art. 51 VN-Charta). 
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3. Deutschland und die NATO-Partner nehmen an dem Konflikt in der Ukraine erklärtermaßen 
nicht teil, sondern beschränken sich auf militärische Unterstützung in Form von Waffenliefe-
rung, Ausbildung ukrainischer Soldaten u.a.m. Die rechtlichen Kriterien, nach denen beurteilt 
werden kann, ob ein Staat, der einen anderen militärisch unterstützt, dabei selbst zur Konflikt-
partei wird,1 sind komplex und nicht unumstritten, was in der Praxis zu Grauzonen führen kann. 

4. Mit Blick auf die in Deutschland kontrovers diskutierte Lieferung des deutschen Waffensys-
tems TAURUS an die Ukraine kommt es rechtlich darauf an, wer die operative Entscheidungsge-
walt über den Einsatz und die Lenkung des Marschflugkörpers einschließlich der Zielauswahl 
(„targeting“) innehat. Von einer Konfliktbeteiligung Deutschlands i.S.d. humanitären Völker-
rechts („direct participation in hostilities“) kann erst dann gesprochen werden, wenn die Pro-
grammierung der Datensätze mit den jeweiligen Zielkoordinaten für den Einsatz durch Bundes-
wehrsoldaten in der Weise erfolgt, dass die Zerstörung eines militärischen Ziels – nach den Re-
geln der Staatenverantwortlichkeit – Deutschland zuzurechnen ist.2 Dabei kommt es im Ergebnis 
nicht darauf an, ob die Programmierung der Zielkoordinaten im Konfliktgebiet selbst oder in 
Deutschland erfolgt. 

5. Die parlamentarische Mitwirkung des Deutschen Bundestages nach dem Parlamentsbeteili-
gungsgesetz (ParlBG) setzt voraus, dass deutsche Soldaten ins Ausland entsandt werden und da-
bei zu erwarten ist, dass sie dort in bewaffnete Unternehmungen einbezogen werden. Dies kann 
schon dann der Fall sein, wenn Unterstützungshandlungen in der Ukraine in Rede stehen, wie 
sie etwa der französische Präsident Macron zur Diskussion gestellt hat (z.B. sanitätsdienstliche 
Hilfe, Ausbildung ukrainischer Soldaten, Hilfe beim Minenräumen), die aber nicht notwendiger-
weise zu einer Konfliktbeteiligung Deutschlands führen müssen. Entscheidend ist insoweit die 
konkrete Aufgabe der entsandten Soldaten im Ausland; nicht dagegen der Ort ihrer Stationie-
rung. 

6. Die Frage nach der (möglichen) Konfliktbeteiligung des Unterstützerstaates ist angesichts der 
Eskalationsdynamik und möglichen Ausweitung des Konflikts sowohl sicherheitspolitisch als 
auch militärisch bzw. militärpsychologisch relevant. Die Grenze zur Konfliktbeteiligung eines 
Staates erscheint dabei in erster Linie als eine politische, nicht aber als eine rechtliche „rote Li-
nie“. Ein Staat, der einen angegriffenen Staat unterstützt, kann sich für den Fall, dass er dabei 

 

1 Entscheidend sind dabei das humanitäre Völkerrecht und das Recht der Staatenverantwortlichkeit, vgl. m.w.N. 
WD 2-3000-023/23, „Militärische Unterstützung der Ukraine: Wann wird ein Staat zur Konfliktpartei?“, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/957632/44633615ad0618f5cd38c35ad0a30fe4/WD-2-023-23-pdf.pdf,  
 

 Aus US-Sicht: Congressional Research Service (CRS), „International Neutrality Law and U.S. Military  
Assistance to Ukraine“, 26. April 2022, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10735. 

2 Vgl. näher NZZ v. 9.3.2024, „Taurus-Marschflugkörper oder gar Bodentruppen für die Ukraine: Ab wann ist ein 
Land Kriegspartei?“, https://www.nzz.ch/international/taurus-und-das-voelkerrecht-ab-wann-ist-ein-staat-
kriegspartei-ld.1820877 und RND, 2.3.2024, „Ab wann wird ein Staat zur Kriegspartei?“ 
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-und-taurus-lieferung-ab-wann-wird-ein-staat-zur-kriegspartei-
TPXR6DOWABGGHO4RMPSLMS23FM.html. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/957632/44633615ad0618f5cd38c35ad0a30fe4/WD-2-023-23-pdf.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10735
https://www.nzz.ch/international/taurus-und-das-voelkerrecht-ab-wann-ist-ein-staat-kriegspartei-ld.1820877
https://www.nzz.ch/international/taurus-und-das-voelkerrecht-ab-wann-ist-ein-staat-kriegspartei-ld.1820877
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-und-taurus-lieferung-ab-wann-wird-ein-staat-zur-kriegspartei-TPXR6DOWABGGHO4RMPSLMS23FM.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-und-taurus-lieferung-ab-wann-wird-ein-staat-zur-kriegspartei-TPXR6DOWABGGHO4RMPSLMS23FM.html
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selbst zur Konfliktpartei wird, jedenfalls auf das Recht auf kollektive Selbstverteidigung (Art. 51 
VN-Charta) berufen. 

7. Die Selbstverteidigung eines angegriffenen Staates endet – ebenso wie die kollektive Verteidi-
gung durch den Unterstützerstaat – nicht an der Grenze zum Aggressor-Staat. Völkerrechtlich 
zulässig ist auch die Bekämpfung von militärischen Zielen auf dem Territorium des Aggressor-
Staates, sofern diese einen Beitrag zu den Angriffshandlungen leisten (z.B. Raketenabschuss-
Rampen, Kasernen, Nachschubwege, Infrastruktur etc., letztlich auch das Verteidigungsministe-
rium in Moskau). 

8. Aus völkerrechtlicher Sicht würde selbst eine – theoretisch angenommene – Entscheidung der 
Bundesregierung, mit dem TAURUS-Marschflugkörper kriegsrelevante militärische Ziele und  
Infrastruktur in Russland (z.B. die Krim-Brücke) zu bekämpfen, vom kollektiven Selbstverteidi-
gungsrecht gedeckt und damit völkerrechtlich zulässig sein. 

9. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass selbst eine aktive militärische Unterstützung Deutsch-
lands zugunsten der Ukraine, welche Deutschland zur Konfliktpartei machen würde (Einsatz von 
Bodenkampftruppen, Beteiligung an der Luftverteidigung in der Ukraine u.a.m.), keine Angriffs-
handlung i.S.v. Art. 26 Abs. 1 GG darstellen würde.3 

10. Das Telefonat der Bundeswehr-Luftwaffenoffiziere über die technischen Einsatzmöglichkei-
ten des TAURUS mag disziplinarrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen (z.B. Tatbestand 
der Preisgabe von Staatsgeheimnissen gem. § 97 StGB o.ä.) nach sich ziehen.4 Indes ist das Tele-
fongespräch weder ein Fall von Art. 26 Abs. 1 GG (Vorbereitung eines Angriffskrieges) noch ein 
Fall des Völkerstrafrechts (Planung einer Angriffshandlung gem. § 13 Abs. 2 VStGB, Beihilfe 
zum Aggressionstatbestandes, Art. 5 Abs. 1 lit. d) IStGH-Statut o.ä.). 

11. Die rechtliche Einordnung einer Handlung als Akt der kollektiven Selbstverteidigung schließt 
eine Bezeichnung als „terroristischer Akt“ aus. Ungeachtet der Tatsache, dass das Völkerrecht 
keine verbindliche Definition des Begriffs „Terrorismus“ kennt, bleibt dieser doch prinzipiell für 
Handlungen nicht-staatlicher Akteure „reserviert“. In Deutschland sind terroristisch motivierte 
Taten entsprechend pönalisiert (z.B. die Bildung terroristischer Vereinigungen gem. § 129a StGB, 
Terrorismusfinanzierung gem. § 89c StGB, Sabotage gem. § 88 StGB usw.). 
 

 

 

3 Näher WD 2 – 3000 – 083/20, „Zum Begriff des Angriffskrieges“, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/809264/6f532e3d057c62665aa0a6a6573e41da/WD-2-083-20-pdf-data.pdf. 

4 Zu Ermittlungen der Bundesanwaltschaft: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/taurus-generalbundesan-
walt-ermittelt-wegen-abgehoerter-bundeswehrbesprechung-a-9e25bd54-a3ea-4a44-b6c0-3e7ec3d00d99. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/809264/6f532e3d057c62665aa0a6a6573e41da/WD-2-083-20-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/809264/6f532e3d057c62665aa0a6a6573e41da/WD-2-083-20-pdf-data.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/taurus-generalbundesanwalt-ermittelt-wegen-abgehoerter-bundeswehrbesprechung-a-9e25bd54-a3ea-4a44-b6c0-3e7ec3d00d99
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/taurus-generalbundesanwalt-ermittelt-wegen-abgehoerter-bundeswehrbesprechung-a-9e25bd54-a3ea-4a44-b6c0-3e7ec3d00d99
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Der Begriff „Staatsterrorismus“ ist primär politischer Natur; er bezeichnet die durch einen Staat 
gesteuerten bzw. ihm zurechenbaren Gewaltakte (Straftaten) nicht-staatlicher (privater)  
Akteure (Terrorgruppen, Rebellen, aber auch Einzeltäter, Auftragskiller etc.).5 So betrachtete etwa 
das Europäische Parlament in einer Resolution vom 23. November 2022 die Russische Föderation 
als staatlichen Unterstützer des Terrorismus und als einen Staat, der terroristische Mittel ein-
setzt.6 
Kriegerische Handlungen eines Staates, die dieser als Ausfluss seines kollektiven Selbstverteidi-
gungsrechts unternimmt, sind dagegen am Maßstab des humanitären Völkerrechts, der Men-
schenrechte und des Völkerstrafrechts zu bewerten. 

 

5 Vgl. zum Begriff des „Staatsterrorismus“ näher Gilbert Gornig, Völkerrecht, München: Beck 2023, § 146 Rn. 11 
mit Beispielen für „Staatsterrorismus“ in der Praxis (z.B. die in Auftrag gegebenen Mordanschläge auf russische 
Dissidenten, das Bombenattentat auf die Berliner Diskothek „La Belle“ 1986 oder auf die PanAm-Maschine über 
Lockerbie 1988). 

6 https://www.dw.com/de/ep-russland-ist-unterst%C3%BCtzer-von-terrorismus/a-63861995.  

https://www.dw.com/de/ep-russland-ist-unterst%C3%BCtzer-von-terrorismus/a-63861995

